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Norm

AWG 2002 §6 Abs5;

VerpackV 1996 §7 Abs1;

VerpackV 1996 Anl2 Z1;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2003/07/0069 E 16. Oktober 2003 RS 3

Stammrechtssatz

Aus dem Begri smerkmal des "dauerhaften Gebrauches" für ein Produkt in Z 1 der Anl 2 zur VerpackV 1996 folgt, dass

eine Verpackung nur dann als langlebig eingestuft werden kann, wenn sich ihre Haltbarkeit grundsätzlich mit der

Lebensdauer jenes Produktes deckt, zu dessen dauerhaftem Gebrauch sie dienen soll. Die Lebensdauer von

mindestens fünf Jahren ist nur eine Untergrenze; wie lange eine Verpackung zu halten hat, um als langlebig eingestuft

werden zu können, ergibt sich aus der Lebensdauer des Produktes.

Schlagworte

Definition von Begriffen mit allgemeiner Bedeutung VwRallg7
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